
Schema Ablauf Promotionsverfahren 
 
Das untenstehende Diagramm zeigt schematisch den Ablauf einer Promotion. Es dient der Veranschaulichung 
und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist die jeweilige Promotionsordnung. 
 
Optional vorab möglich: 
 
 
 
 
 
 
Beginn des Promotionsverfahrens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Annahme (optional) 

 
Antrag auf Zulassung mit allen erforderlichen 

Unterlagen 

 

5-Jahres Frist   
(ggf. ist ein begründeter Antrag auf Verlängerung 
zu stellen) 

Antrag auf 

Einleitung des 

Promotionsverfa

hrens 

Falls Infrastruktur der Universität genutzt werden soll, 
kann vor dem offiziellen Start des Promotions-
verfahren ein Antrag auf Annahme gestellt werden, 
womit eine Immatrikulation ermöglicht wird. 

 

Auswahl der Gutachtenden durch den 
Promotionsausschuss, Begutachtung 

(intern/extern) Bearbeitungszeit im Regelfall ca. 
3 Monate 

 

Einreichung der Dissertation und Einleitung des 
Promotionsverfahrens durch den 

Promotionsausschuss 

Auslage der Dissertation und Gutachten  Abgabe von Sondergutachten möglich 

Ggf. Rückgabe der Dissertation mit Auflagen 
oder Bestellung eines weiteren Gutachtens 
möglich 

Der Promotionsausschuss benennt die 
Gutachter/innen 

Annahme der Dissertation und Wahl der 
Prüfungskommission  

Der Promotionsausschuss beraumt nach Annahme  
der Dissertation den Disputationstermin an 

Hochschulöffentliche Disputation in Anwesenheit 
der Prüfungskommission 

Druckfreigabe und Veröffentlichung    

1-Jahres Frist  
(ggf. ist ein begründeter Antrag auf 
Verlängerung zu stellen, Druckfreigabe 
ist einzuholen) 
 

Aushändigung der Urkunde Der Doktortitel darf geführt werden 


